
 

 

Die Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
 
Das Fahrtenbuch muss folgende Voraussetzungen erfüllen: 
 

a. Aufzeichnungspflicht: 
 

 Das Fahrtenbuch muss zeitnah, laufend und in einer gebundenen oder in sich geschlossenen 
Form geführt werden, die nachträgliche Einfügungen oder Veränderungen ausschließt oder 
zumindest deutlich als solche erkennbar werden lässt. 

 Die Aufzeichnungen müssen vollständig sein und mit vertretbarem Aufwand auf ihre 
materielle Richtigkeit hin überprüft werden können. Handschriftliche Aufzeichnungen 
müssen allgemein lesbar sein. 

 Betriebliche und private Fahrten sowie die Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte 
sind gesondert und einzeln zu erfassen.  

 Einzutragen sind das Datum, der Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder einzelnen Fahrt, 
das Reiseziel (Straße mit Hausnummer) und ggf. Reiseroute bei Umwegen, der Reisezweck 
und der aufgesuchte Geschäftspartner bzw. wenn eine konkrete Person nicht angegeben 
werden kann, die aufgesuchte Behörde, Filiale etc. 

 Eine Bezugnahme auf nicht mit dem Fahrtenbuch verbundenen Unterlagen ist unzulässig. 
 
 

b. Aufzeichnungserleichterungen: 
 

 Bei einer einheitlich beruflichen Reise mit mehreren Teilabschnitten darf eine 
zusammenfassende Eintragung vorgenommen werden. 

 Werden regelmäßig dieselben Kunden aufgesucht (z.B. Lieferverkehr), kann ein 
Kundenverzeichnis getrennt geführt werden, das dem Fahrtenbuch beigefügt wird. Die 
Kunden werden ins Kundenverzeichnis mit Namen und Adresse unter einer Nummer erfasst. 
Ins Fahrtenbuch können dann lediglich Nummern der aufgesuchten Kunden eingetragen 
werden. 

 Berufsspezifische Erleichterungen bestehen für Handelsvertreter, Kurdienstfahrer, 
Automatenlieferanten und andere Steuerpflichtige, die regelmäßig aus 
betrieblichen/beruflichen Gründen große Strecken mit mehreren unterschiedlichen 
Reisezielen zurücklegen, ferner für Taxifahrer und Fahrlehrer. 

 Zur Geheimniswahrung bei Angehörigen von Berufen mit Schweigepflicht (z.B. Ärzte, 
Steuerberatern, Rechtsanwälten) wird es nicht beanstandet, wenn der Name der aufgesuchten 
Person erst mithilfe eines gesondert geführten Verzeichnisses ermittelt werden kann.  

 Für die privaten Fahrten genügen die Angabe der privat gefahrenen Kilometer und ein 
Vermerk zu den zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte gefahrenen Kilometern. 
 
 
 
 



 

 

c. Ausschlusskriterien 
 

 Die Führung des Fahrtenbuchs kann nicht auf eine repräsentativen Zeitraum beschränkt 
werden, selbst wenn die Nutzungsverhältnisse keinen größeren Schwankungen unterliegen. 

 Einzelne Tabellenblätter, die lediglich mittels einer Heftleiste lose abgeheftet werden, 
genügen den formalen Voraussetzungen nicht. Excel-Tabellen werden nicht anerkannt.  
 

d. Kleinere Mängel sind unschädlich 
 

 Der BFH hat entschieden, dass kleinere oder geringere Mängel dann nicht zu einer 
Nichtanerkennung des Fahrtenbuchs führen, wenn die gemachten Angaben insgesamt noch 
plausibel und nachvollziehbar sind und noch eine hinreichende Gewähr für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben gegeben ist. In dem Streitfall stimmten die 
Kilometerangaben im Fahrtenbuch mit zwei Werkstattrechnung nicht genau überein. 
Weiterhin ergab sich laut Routenplaner bei einer dienstlichen Fahrt (Fahrtstrecke von ca. 
800 km) eine Abweichung von 40 km gegenüber den Angaben im Fahrtenbuch. 

In quantitativer Hinsicht dürfen nicht mehr als ein bis zwei kleinere Fehler pro Jahr vorliegen. 
Drei bzw. fünf fehlerhafte Angaben in einem gesamten Jahr haben die Gerichte als zu viel 
angesehen.   

 


